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– Grundsatzerklärung1 –  

1 Bekenntnis zur Einhaltung von Menschen-

rechten   

Unser Bild einer lebenswerten Zukunft basiert 

auf nachhaltiger Wertschöpfung, die im Einklang 

mit dem Schutz der Umwelt steht und dem Wohl-

befinden aller dient. Wir wollen unserer sozialen 

Verantwortung gerecht werden und eine ausge-

wogene Balance aus Tradition und Innovation 

schaffen. Die Einhaltung menschenrechtlicher 

Sorgfaltspflichten ist eine wesentliche Voraus-

setzung für diese nachhaltige Wertschöpfung. 

Wir verpflichten uns zur Achtung und Einhaltung 

aller international anerkannten Freiheits- und 

Menschenrechten wie  

die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

(UN, 1948) 

den internationalen Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte (UN, 1966) 

den internationalen Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte (UN, 1966) 

die Erklärung der ILO über grundlegende Prinzi-

pien und Rechte bei der Arbeit und ihrer Folge-

erklärung (ILO Kernarbeitsnormen, 1998) 

das Übereinkommen der Rechte des Kindes 

(UN Kinderechtskonvention, 1989).   

ROVEMA verpflichtet sich, innerhalb der Liefer-

ketten Risiken der Verletzung menschenrechtli-

cher Sorgfaltspflichten vorzubeugen, sie zu mi-

nimieren und im Fall einer Verletzung aktiv da-

gegen vorzugehen. So unterstützen wir auch die 

Inhalte der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte (UN, 2011), die OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesam-
ten Dokument auf die gleichzeitige Verwendung der 

(OECD, 2011) sowie die dreigliedrige Grund-

satzerklärung der ILO über multinationale Unter-

nehmen und Sozialpolitik (MNU-Erklärung, 

2017). 

2 ROVEMAs Prinzipien für eine lebenswerte 

Zukunft 

Die Erwartungen an die Achtung und Einhaltung 

der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten sind 

Bestandteil unserer Prinzipien für eine lebens-

werte Zukunft. Sie richten sich an alle Mitarbei-

tenden und Unternehmen der Gruppe. Darüber 

hinaus erwarten wir von allen Lieferanten, dass 

sie sich an diese Grundsätze halten und die An-

forderungen erfüllen, die in unserem Verhaltens-

kodex für Lieferanten festgelegt sind.  

Wir respektieren und befolgen alle geltenden 

Gesetze, Vorschriften, unsere internen Richtli-

nien und Leitlinien. Wir stellen sicher, dass wir 

alle relevanten Gesetze und Vorschriften vor 

Aufnahme einer Geschäftstätigkeit verstehen, 

ihre Grundsätze einhalten und, dass wir nicht 

versehentlich gegen diese Gesetze verstoßen. 

Diese Handlungsweise erfolgt im Einklang mit 

unserem Code of Ethics. 

3 Faire Beschäftigungspraktiken & Vielfalt 

Wir schaffen faire und sichere Arbeitsplätze, an 

denen jeder Mitarbeitende sein Potenzial entfal-

ten kann. Wir tolerieren keine Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Her-

kunft, Nationalität, sozialem Status, politischer 

Meinung oder sexueller Orientierung. Belästi-

gung, Vergeltung, Mobbing oder Respektlosig-

keit haben keinen Platz in der ROVEMA-Kultur, 

in der der Beitrag eines jeden Mitarbeitenden 

zählt. 

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. 
 



 

 Seite 2 von 4 

Bekenntnis zur Einhaltung von Menschenrechten 

 
 

Erstellt: Daniela Theile-Wielage, GRC, 03.11.2025 

    

 

 

Wir respektieren die Rechte aller Mitarbeitenden 

und der Mitarbeitenden unserer Geschäfts-

partner unter Beachtung der folgenden Grund-

sätze:   

• Wahrung der Menschenwürde   

• Ablehnung von Kinderarbeit   

• Ablehnung von Zwangsarbeit   

• Menschenwürdige Behandlung, Antidiskri-

minierung und Diversität   

• Gewährleistung von Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz   

• Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektiv-

verhandlungen   

• Faire Arbeitsbedingungen und Entlohnung   

• Chancengleichheit bei der beruflichen Ent-

wicklung   

4 Verantwortung gegenüber der Umwelt und 

den Gemeinden 

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Um-

welt und den natürlichen Ressourcen ist für 

ROVEMA eine Selbstverständlichkeit. Wir nut-

zen natürliche Ressourcen angemessen und 

sparsam, um sicherzustellen, dass unsere Aktiv-

täten die Umwelt so wenig wie möglich belasten. 

Wir fördern das Umweltbewusstsein unserer 

Mitarbeitenden und setzen uns für die Verbrei-

tung und Anwendung umweltfreundlicher Tech-

nologien ein. Wir werden unserer sozialen Ver-

antwortung gerecht, indem wir die Gemeinschaf-

ten, in denen wir tätig sind, fördern und unter-

stützen, um die wirtschaftlichen, ökologischen, 

sozialen und kulturellen Bedingungen zu ver-

bessern und so die Wahrung und den Schutz der 

Menschenrechte zu fördern. Dazu zählen insbe-

sondere 

• Schutz von Boden, Wasser, Luft, Artenviel-

falt und Kulturgütern   

• Verringerung der Umweltverschmutzung 

und Ressourcenschonung   

• Sicherer Umgang mit Gefahrenstoffen   

• Verantwortungsvoller Umgang mit Abwasser 

und Feststoffabfällen   

• Prävention und Notfallvorsorge   

5 Risikoanalyse und Prävention  

Zur Identifizierung potenzieller Risiken in der 

Lieferkette und unseres Geschäftsbereichs ver-

folgen wir einen risikobasierten Ansatz.  

Zunächst erfolgt unternehmensspezifisch eine 

abstrakte Risikoanalyse unserer Lieferanten, die 

generelle Risikofaktoren des jeweiligen Indust-

riezweigs und Herkunftslandes berücksichtigt. 

Im zweiten Schritt werden Risiken hinsichtlich 

umwelt- und menschenrechtsrelevanter The-

menbereiche abgefragt und bewertet. Dies bein-

haltet folgende Themenbereiche:  

• Umweltschutz  

• Menschen- und Arbeitsrechte  

• Korruption und Anti-Bestechung  

• Arbeitssicherheit  

• Verantwortung in der Lieferkette  

• Finanzinformationen  

• Interessenkonflikte  

• Zollsicherheitsprogramme  

• Qualitätsmanagement  

• Energiemanagement  

• Cyber-Sicherheit  

• Datenschutz (DSGVO)  

• Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion  

• Geschäftskontinuität  

• CO2-Fußabdruck  

• Existenzsichernde Löhne  

• Management und Eigentümer  

Für jedes Thema erfolgt anhand der Antworten 

eine Bewertung des Risikos. Anschließend wer-

den alle Einzelrisiken zu einem Gesamtrisiko ak-

kumuliert.  

Zunächst haben wir diese Bewertung für unsere 

eigenen Geschäftsbereiche durchgeführt und 

dabei ein geringes Gesamtrisiko festgestellt.  
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Bei der Priorisierung der Lieferanten ist neben 

der abstrakten Risikoanalyse das jährliche Um-

satzvolumen ausschlaggebend: Lieferanten mit 

sehr hohen Risiken und Umsatzvolumina wer-

den als erstes bewertet, solche mit eher gerin-

geren folgen im Laufe des Prozesses.  

Die größten Risiken haben wir in unserer Liefer-

kette in den Bereichen Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz. 

Mit Lieferanten, die nach der Risikoanalyse ein 

hohes Gesamtrisiko aufweisen, wird ein Maß-

nahmenplan mit dem Ziel einer Verbesserung 

der Situation bzw. einer Verringerung des Risi-

kos vereinbart. Können bestehende Risiken 

nicht minimiert werden, wird geprüft, ob die Lie-

ferantenbeziehung unter den gegebenen Um-

ständen aufrechterhalten werden soll.  

Bei nachweislich schweren Verstößen (Verbots-

bestände gem. §2 LkSG) werden die Lieferbe-

ziehung sofort beendet und die entsprechenden, 

nach dem Gesetz notwendigen, rechtlichen 

Schritte unternommen. 

6 Umsetzung unserer Sorgfaltspflichten zur 

Einhaltung der Menschenrechte 

Unsere Führungskräfte sind für die Einhaltung 

der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in 

ihrem Bereich verantwortlich. Jede Führungs-

kraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeitenden über die 

Inhalte unseres Code of Ethics und dieser 

Grundsatzerklärung zu informieren und sie bei 

der Anwendung der Grundsätze im täglichen 

Handeln zu beraten und zu unterstützen. 

ROVEMA und ihre Tochtergesellschaften ver-

pflichten sich, Maßnahmen zur Identifizierung 

menschenrechtlicher Risiken weiter und fortlau-

fend zu entwickeln und entsprechende Maßnah-

men zur Minderung etwaiger Risiken umzuset-

zen. Die identifizierten Risiken und ihre Auswir-

kungen sollen priorisiert und fortlaufend bewer-

tet werden.    

Schulungen und Kompetenzaufbau  

Zur Schulung und Sensibilisierung unserer Be-

schäftigten in Compliance- und Menschen-

rechtsthemen verfolgen wir einen zielgruppen-

orientierten Ansatz: Allgemeine Schulungen zu 

Compliance-, Nachhaltigkeits- und Menschen-

rechtsthemen werden für alle Beschäftigten in 

einem festgelegten Turnus durchgeführt.  

Menschenrechtsbeauftragter  

Wir haben eine Person zum Menschenrechtsbe-

auftragten ernannt. Der jeweilige Menschen-

rechtsbeauftragte überwacht das Risikoma-

nagement zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten 

nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. 

Er überprüft, ob die getroffenen Maßnahmen zur 

Umsetzung und Ausführung des Risikomanage-

ments wirksam und angemessen sind, um die 

Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Er überwacht die 

Risikoanalyse sowie die Abhilfe- und Präventi-

onsmaßnahmen.  

Der Menschenrechtsbeauftragte informiert die 

Geschäftsführung mindestens einmal jährlich 

sowie anlassbezogen über seine Tätigkeiten. 

7 Beschwerdeverfahren 

Bei Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen Ge-

setze, die Prinzipien unseres Code of Ethics und 

insbesondere gegen menschenrechtliche Sorg-

faltspflichten steht das SpeakUp-Portal, ein 

webbasiertes, mehrsprachiges Hinweissystem 

zur Verfügung. Das Hinweissystem ist für die 

Mitarbeitenden von ROVEMA ebenso zugäng-

lich wie für externe Dritte und ermöglicht auch, 

den Hinweis anonym weiterzugeben. Alle Hin-

weise werden durch ROVEMA Compliance-Be-

auftragte sorgfältig geprüft und bearbeitet. 

ROVEMA verpflichtet sich, die Vertraulichkeit zu 

wahren und diejenigen, die Bedenken äußern, 

vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen.  
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Die vorliegende Grundsatzerklärung zur Einhal-

tung der Menschenrechte wird regelmäßig über-

arbeitet und aktualisiert, um die Inhalte an mög-

liche Änderungen der Geschäftsmodelle oder 

der Geschäftsfelder anzupassen. Sie wurde von 

der Geschäftsleitung von ROVEMA im Novem-

ber 2025 genehmigt.   

 

__________________________________ 

Unterschriften CEO/ CFO  

 


